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Beschlussvorschlag: 
  
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes erteilt dem Bürgermeister und den Beigeordneten, soweit 
diese den Bürgermeister vertreten haben, die Entlastung für das Haushaltsjahr 2018, nach Durchführung 
der örtlichen Prüfung (§ 82 ThürKO), auf der Grundlage des § 80 Abs. 3 ThürKO, in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 

 

 

 
Beschlussbegründung: 
 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes hat mit Beschluss BVZTö-054-2020 die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2018 beschlossen und erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für das Jahr 2018. 
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